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Hartz IV-Urteil des Verfassungsgerichts stärkt die Chancen armer Kinder  
 
09.02.2010 
Die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in M-V e.V. begrüßt die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die Berechung der Regelsätze für 
Hartz IV-Empfänger als verfassungswidrig einzuschätzen. Der Anspruch auf einen 
eigenen Regelsatz, insbesondere für Kinder, dessen Berechnung künftig transparent 
und nachvollziehbar sein muss, ist ein wichtiger Schritt. Nun kommt es darauf an, 
dass der künftige Regelsatz die Teilhabe der Kinder  an Kultur, Bildung, Sport und 
Freizeitaktivitäten ermöglicht. 
Das Urteil hat gerade im Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
Signalwirkung.  
Seitens der Wohlfahrtsverbände, insbesondere auf der Bundesebene, wurden immer 
wieder Vorschläge gemacht, wie sich die Regelsätze für Hartz IV-Empfänger zu-
sammensetzen sollen. 
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